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MME MOVIEMENT AG, München  
 
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 
 

(1) ALLGEMEINES 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der MME MOVIEMENT AG, München, (‘MME 
AG‘ oder ‘Gesellschaft‘) ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes auf-
gestellt. Sitz der Gesellschaft ist München. Darüber hinaus unterhalten Tochtergesellschaften der MME AG 
Büros an den Standorten Köln, Hürth und Berlin. 
 
Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 i.V.m. § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die Gesell-
schaft war seit dem 20. November 2000 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wechselte am 
13. Januar 2003 in den Geregelten Markt (General Standard).  
 
Mit Vorstandsbeschluss vom 6. Februar 2015 und Zustimmung des Aufsichtsrats wurde ein sogenanntes 
Delisting durchgeführt. Der Vorstand der MME AG hatte an der Frankfurter Wertpapierbörse einen Antrag 
auf Widerruf der bestehenden Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) gestellt, dem die Frank-
furter Wertpapierbörse am 27. Februar 2015 stattgab. Der Widerruf ist mit Ablauf des 27. August 2015 
wirksam geworden. Seit dem 28. August 2015 werden die Aktien der MME AG nicht mehr in einem regu-
lierten Markt gehandelt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB 
aufgestellt. 
 
Zur MME AG gehören unter anderem jeweils mehrheitlich die Tochtergesellschaften: 
 
 filmpool entertainment GmbH, Hürth 
 filmpool fiction GmbH, Köln, 
 MME Me, Myself & Eye Entertainment GmbH, Berlin. 
  
Die filmpool entertainment GmbH und die filmpool fiction GmbH nehmen im Berichtszeitraum das wesent-
liche operative Produktionsgeschäft der MME MOVIEMENT wahr. Es besteht ein Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag zwischen der MME AG und der filmpool entertainment GmbH, Hürth. Der bisherige 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der MME AG und der MME Me, Myself & Eye 
Entertainment GmbH, Berlin wurde mit Beschluss vom 26. November 2021 zum 31. Dezember 2021 ge-
kündigt. 
 
Zwischen der all3media Deutschland GmbH als herrschender Gesellschaft und der MME MOVIEMENT AG 
als abhängiger Gesellschaft wurde am 13. August 2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
gemäß § 291 Abs. 1 Aktiengesetz abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der all3media Deutsch-
land GmbH hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 31. August 2007 zugestimmt. Die 
außerordentliche Hauptversammlung der MME MOVIEMENT AG hat dem Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag am 25. September 2007 zugestimmt. Die Eintragung ins Handelsregister der MME 
MOVIEMENT AG erfolgte am 01. Oktober 2007. Einige Aktionäre haben gegen den Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag Anfechtungsklage eingereicht, die in der ersten Instanz und auch in der Beru-
fungsinstanz mit Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 09. April 2010 abgelehnt worden ist. Der Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist somit rechtswirksam. Gleichsam wurde seitens einiger au-
ßenstehender Aktionäre ein Spruchstellenverfahren angestrengt, um die Höhe des vertraglich angebote-
nen Ausgleichsbetrages und der Abfindung überprüfen zu lassen. Hierzu hat das zuständige Landgericht 
Berlin mit Beschluss vom 22. November 2011 die Abfindungszahlung pro Aktie auf 8,63 Euro und die jähr-
liche Ausgleichszahlung auf 0,69 Euro (brutto) pro Aktie festgesetzt. Gegen diese Entscheidung wurde 
seitens der all3media Deutschland GmbH und seitens einiger Antragsteller beim Kammergericht Berlin 
Beschwerde eingelegt. Das Kammergericht Berlin hat mit Beschluss vom 8. Dezember 2014 alle Be-
schwerden abgewiesen bzw. für unzulässig erklärt. Somit haben die vom Landgericht Berlin mit Beschluss 
vom 22. November 2011 festgesetzten Werte für die Abfindungszahlung pro Aktie von 8,63 Euro und die 
jährliche Ausgleichszahlung von 0,69 Euro (brutto) pro Aktie Bestand. Der Beschluss des Kammergerichts 
Berlin wurde von der MME MOVIEMENT AG am 2. Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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Zum 31. Dezember 2023 hielt die all3media Deutschland GmbH insgesamt 93,57 Prozent der Aktien der 
MME MOVIEMENT AG. 
 
 
ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Han-
delsgesetzbuches aufgestellt. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 
 

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu 

Anschaffungskosten aktiviert und um lineare planmäßige Abschreibungen über einen Zeitraum von 3 Jah-

ren vermindert. Soweit die Voraussetzungen für Wertberichtigungen oder Wertaufholungen vorliegen, wer-

den diese vorgenommen. 
 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschrei-

bungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer 

(3 bis 8 Jahre) der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.  

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 800 EUR werden im Jahr ihrer Anschaffung 

in voller Höhe abgeschrieben. 

 
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Bei voraus-
sichtlich dauernder Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren bei-
zulegenden Wert.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanz-

stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennba-

ren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderun-

gen werden abgeschrieben.  

 

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.  

 

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag des Grundkapitals angesetzt.  

 

Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un-

gewissen Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Die Höhe der Rück-

stellungen ergibt sich aufgrund vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.  

. 

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  
 

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautenden Sachverhalte, die in EUR umgerechnet 

wurden. 
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(2) ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ  
UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

1. Anlagevermögen 

Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den gesonderten Anlagenspiegel. 
 

2. Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen der MME MOVIEMENT AG stellen sich wie folgt dar: 

   

An-
teil in  

Eigenkapital zum 
31.12.2022 

Gewinn/ 
Verlust (-) 

für das 
Geschäftsjahr 

2023 

  %  EUR EUR 

      
MME Me, Myself & Eye Entertainment 
GmbH, Berlin 100  -1.988.075,63 0* 

     

filmpool entertainment GmbH, Hürth 100  
 

2.824.028,48 0* 

     

filmpool fiction GmbH, Köln 100  -3.746.128,88 -1.511.985,26 

     

      

* Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit MME MOVIEMENT AG, Berlin   
 

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind vor Ablauf 

eines Jahres fällig. 

 

4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 7.233 Vorjahr: TEUR 7.039.) 

beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Ergebnisabführungsverträgen in Höhe von TEUR 766 

(Vorjahr: TEUR 2.167) und in Höhe von TEUR 6.103 (Vorjahr: TEUR 4.332) aus Darlehen. Hiervon 

sind TEUR 960 (Vorjahr: TEUR 1.377) Forderungen gegen die Mehrheitsgesellschafterin all3media 

Deutschland GmbH.  

 

5. Eigenkapital 

a. Gezeichnetes Kapital und ausgegebene Aktien 

Zu den ausgegebenen Aktien werden folgende zusätzliche Erläuterungen gegeben: 
 
 Stück Gattung 

11.180.909 Auf den Inhaber lautende Stammaktien 
 

Zum 31. Dezember 2023 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 11.180.909,00 eingeteilt in 
11.180.909 nennwertlose Aktien.  

 
Im Geschäftsjahr 2003 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 642.895 eigene Aktien er-
worben. Der darauf entfallende Betrag am Grundkapital der Aktien beträgt 642.895,00 Euro. Der Anteil 
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am Grundkapital der Gesellschaft betrug 5,8 %. Gem. § 272 Abs. 4 HGB wurde im Geschäftsjahr 2003 
eine Rücklage für eigene Anteile in Höhe des aktivierten Betrages über EUR 581.329,42 gebildet. Ihre 
Dotierung wurde zu EUR 56.000,00 aus den anderen Gewinnrücklagen vorgenommen. Darüber hin-
aus wurde der Differenzbetrag von 525.329,42 Euro im Geschäftsjahr 2003 vom Jahresüberschuss 
abgezogen. Im Geschäftsjahr 2005 hat sich der Bestand der eigenen Aktien durch Platzierung von 
Aktien und Bedienung von Wandlungsrechten auf 1.895 Eigene Aktien reduziert. Im Berichtsjahr ergab 
sich keine Veränderung. 

 
b. Entwicklung der Kapitalrücklagen im Geschäftsjahr 2023 

 
Die Kapitalrücklage beträgt zum 31. Dezember 2023 unverändert EUR 18.760.845,66.  

 

6. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt: 

 

 31.12.2023 

TEUR 

31.12.2022 

TEUR 

Aufsichtsratvergütung 175 162 

Andere Rückstellungen 119 100 

Bonus für Vorstand und Mitarbeiter 95 238 

Ausstehende Rechnungen 13 19 

Rückstellungen Urlaub 9 31 

 411 550 

 

7. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

 

Zum 31. Dezember 2023 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Mehrheitsgesellschafterin, der 
all3media Deutschland GmbH, in Höhe von TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 15).  
 
 
 

 
Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten betragen: 

 
 < 1 Jahr 

TEUR 
1-5 Jahre 

TEUR 
> 5 Jahre 

TEUR 
31.12.2023 

Summe 
TEUR 

     
Verbindlichkeiten gegenüber verbun-
denen Unternehmen 

 
359 

 
              0 

 
0 

 
359 

(Vorjahr) (72) (0) (0) (72) 
     
Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 
Vorjahr) (14) (0) (0) (14) 
     
Summe Verbindlichkeiten 359 0             0 359 
(Vorjahr) (86) (0) (0) (86) 
     

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 359 (Vorjahr: TEUR 

72) beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführungsverträgen in Höhe von 

TEUR 273 (Vorjahr: TEUR 11), sowie Verbindlichkeiten durch Weiterbelastungen.  
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8. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Dienstleistungserträgen von ver-
bundenen Unternehmen und aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. In den sonstigen 
betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 0 enthalten (Vorjahr: TEUR 
21). 

 

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Forderungsabschreibungen in Höhe von TEUR 

642 (Vorjahr: TEUR 404, Darlehen MME Me, Myself & Eye Entertainment GmbH), davon gegenüber 

der MME Me, Myself & Eye Entertainment GmbH für Zinsen in Höhe von TEUR 109 sowie gegenüber 

der Filmpool Fiction GmbH für ein Darlehen in Höhe von TEUR 533. Darüber hinaus sind Aufwendun-

gen von der Mehrheitsgesellschafterin all3media Deutschland GmbH, München, erbrachte Leistun-

gen in Höhe von TEUR 30 (Vorjahr: TEUR 30 All3Media Deutschland), für Reisekosten in Höhe von 

TEUR 59 (Vorjahr: TEUR 47), Raumkosten in Höhe von TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 119), Beratungs-

kosten in Höhe von TEUR 10 (Vorjahr: TEUR 12), für Aufsichtsratvergütungen in Höhe von TEUR 50 

(Vorjahr: TEUR 50), Aufwendungen für Investor Relations in Höhe von TEUR 44 (Vorjahr: TEUR 29), 

Aufwendungen für EDV-Kosten in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 1), sowie Aufwendungen für 

Kfz-Kosten in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 17) ausgewiesen. 

 
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 78 (Vorjahr: TEUR 
78) betreffen die Körperschaftsteuer gemäß § 16 KStG auf die von der all3media Deutschland GmbH 
übernommene Ausgleichszahlung im Rahmen des seit 1. September 2007 geltenden Ergebnisabfüh-
rungsvertrages mit der Mehrheitsgesellschafterin.  
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(3) SONSTIGE PFLICHTANGABEN 

1. Arbeitnehmer 

Im Geschäftsjahr 2023 betrug die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 1 (Vorjahr: 1 Angestellte).  
 

2. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane 

a. Vorstand 

Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2023: 
 

Taco Rijssemus , München, Kaufmann  Alleinvorstand (CEO) 
 

b. Aufsichtsrat 

Mitglieder des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2023: 
 
Jane Turton, CEO der all3media, London, Kauffrau (Aufsichtsratsvorsitzende) 
Frau Jane Turton bekleidet keine weiteren Aufsichtsratsämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. 
 
Angela McMullen, Chartered Accountant und CFO der all3media, London, Kauffrau (stellv. Vorsitzende) 
Frau Angela McMullen bekleidet keine weiteren Aufsichtsratsämter in gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten. 
    
Jamie McIntyre-Brown, General Counsel der all3media Limited, London, Jurist. 
Herr Jamie McIntyre-Brown bekleidet keine weiteren Aufsichtsratsämter in gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten. 
 

Die satzungsgemäße Vergütung des Aufsichtsrates im Konzern belief sich im Geschäftsjahr auf TEUR 50 
(Vorjahr: TEUR 50). 

3. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit unterhält die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu an-
deren Unternehmen, darunter auch verbundene Unternehmen, die als nahestehende Unternehmen 
gelten. 
 
Die Gesellschaft unterhält Beziehungen zu verbundenen Unternehmen in den Bereichen: 
 
  Bezug/Erbringung von Dienstleistungen  
 
  Nutzung/Nutzungsüberlassung von Vermögensgegenständen  
 
  Finanzierungen (inkl. Cash-Pooling)  
 
Mit übrigen, zum Konzernkreis der DLG Acquisitions Limited, London, gehörenden Gesellschaften 
bestehen ausschließlich zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossene Geschäftsbeziehungen. 
 
Außer den Vergütungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat bestehen keine Geschäftsbeziehun-
gen zu nahestehenden Personen. 

 
 
  




